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§ 7 K-LWKG Aufsicht Guber die
Landwirtschaftskammer

K-LWKG - Karntner Landwirtschaftskammergesetz 1991

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Landwirtschaftskammer untersteht der Aufsicht der Landesregierung; die Landesregierung hat dariber zu
wachen, dal} die Landwirtschaftskammer bei der Besorgung ihrer Aufgaben die Gesetze und Verordnungen nicht
verletzt, insbesondere ihren Wirkungsbereich nicht Gberschreitet und die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben erfillt.

(2) Die Landwirtschaftskammer hat die Landesregierung vor der beabsichtigten Durchfihrung von Sitzungen der
Vollversammlung, des Vorstandes und der Fachausschisse unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnungen zu
verstandigen. Zu den Sitzungen der Vollversammlung darf die Landesregierung einen Vertreter entsenden.

(2a) Die Landesregierung darf von der Landwirtschaftskammer die Ubermittiung von im einzelnen zu bezeichnenden
BeschlUssen der Vollversammlung, des Vorstandes und der Fachausschusse verlangen.

(3) Die Landesregierung kann Beschlisse der Vollversammlung, des Vorstandes und der Fachausschisse, welche den
Wirkungsbereich der Landwirtschaftskammer Uberschreiten oder gegen bestehende Gesetze verstoRen, aufheben.

(4) Die Landesregierung kann die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer auflésen, wenn sie die ihr nach
diesem Gesetz zukommenden Aufgaben nicht erflllt (§ 17 Abs. 2).

(5) In allen Fallen, in denen die Landwirtschaftskammer auf Grund besonderer gesetzlicher Vorschriften an der
staatlichen Verwaltung mitzuwirken hat, unterliegt sie dem Weisungsrecht der zustandigen Behorden.

(6) Die Landesregierung ist berechtigt, sich im Wege des Prasidenten Uber jede Angelegenheit der
Landwirtschaftskammer zu unterrichten.

In Kraft seit 01.02.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-lwkg/paragraf/17
file:///

	§ 7 K-LWKG Aufsicht über die Landwirtschaftskammer
	K-LWKG - Kärntner Landwirtschaftskammergesetz 1991


